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Einleitung

Beinahe ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit die Europäischen Ge-
meinschaften ihr allererstes Umweltaktionsprogramm1 verabschiedet haben. 
Vor mehr als 30 Jahren wurde der Umweltschutz durch die Einheitliche 
Europäische Akte2 an exponierter Stelle im primärrechtlichen Rahmen der 
damaligen EWG verankert (vgl. heute Art. 3  EUV sowie Art. 11, 192–193 
AEUV).3 Seither ist der Umweltschutz kontinuierlich ins Zentrum politischer 
Aufmerksamkeit vorgerückt. Kaum ein anderes Rechtsgebiet hat auf Rechts-
setzungsebene vergleichbar große Fortschritte gemacht. Um die Qualität der 
Umwelt europaweit zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu schützen, 
einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu erreichen und zur 
Bewältigung globaler Umwelt- und Klimaprobleme beizutragen, haben EU 
und Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Rechts
akten erlassen und politische Initiativen auf lokaler, regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene ins Leben gerufen.4 Heute umfasst der EU-Acquis 
im thematisch weitläufigen Umweltsektor weit mehr als 200 Rechtsakte, u. a. 
in den Bereichen Gewässerschutz, Abfallwirtschaft, Luftqualität, Klimawan-
del, Naturschutz und Chemikalienmanagement.5 Schätzungen der Kommis-
sion zufolge bilden diese Rechtsakte die Grundlage für etwa 80 % aller natio
nalen Umweltschutzbestimmungen.6 Zu Recht wird das EU-Umweltrecht in 
der Literatur daher als „Erfolgsgeschichte“ gefeiert, deren normative Entfal-
tung auf ihrem vorläufigen Höhepunkt steht.7

Zwar wurden die Europäischen Gemeinschaften ursprünglich als „Recht-
setzungsgemeinschaften“ konzipiert.8 Die Schaffung rechtlicher Vorgaben 

1  Erklärung des Rates der Europäischen Gemeinschaften und der im Rat Vereinig-
ten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22.  November 1973 über 
ein  Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutz, 
ABl. 1973, Nr. C 112, S. 1 ff.

2  Einheitliche Europäische Akte, ABl. 1987, Nr. L 169, S. 1 ff. 
3  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (115).
4  Zaelke/Markowitz/Koparova, in: Hale/Held, Hdb. of Transnational Governance, 

2011, S. 94.
5  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (115).
6  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (115); dazu auch: Hoppe, EuZW 

2009, 168 (168 f.).
7  Wegener, ZUR 2009, 459 (459).
8  Ludwigs, NVwZ 2018, 1417 (1419).
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stellt jedoch nur eine Seite der Medaille dar. An den Erlass jedes normativen 
Rechtsakts schließt sich die Frage an, ob und wie er auf mitgliedstaatlicher 
Ebene wirksam vollzogen werden kann. Solange Umweltschutzbestimmun-
gen in der Praxis nicht so umgesetzt und angewandt werden, wie vom legis-
lativen Entscheidungsträger vorgesehen, bleiben Gesetze nur Worte auf Pa-
pier.9 Sollen kurz- oder langfristige Verbesserungen der europäischen Umwelt 
erreicht werden, bedarf es dazu mehr – nämlich der vollständigen Implemen-
tation politischer Maßnahmen und der effektiven Einbeziehung von Umwelt-
belangen in diejenigen Politikbereiche, die am meisten zur Belastung der 
Umwelt beitragen.10

I. Der Vollzug des EU-Umweltrechts als neuralgischer Punkt

Die den Mitgliedstaaten obliegenden Verpflichtungen aus dem vorrangig 
geltenden Unionsrecht sind für die Politik und den Bestand der EU von kon-
stitutiver Bedeutung. Ihre Wirksamkeit hängt maßgeblich davon ab, dass alle 
Mitgliedstaaten dem EU-Recht zuverlässig und unverfälscht mit Wirkung für 
alle Bürgerinnen und Bürger zur Geltung verhelfen.11 Zwar mag sich der 
umweltpolitische Normbestand in den letzten Jahren stark weiterentwickelt 
haben, der Vollzugsbereich blieb jedoch weit dahinter zurück.12 Eine 2009 
durchgeführte Studie ergab, dass etwa 19 % aller grenzüberschreitenden Ab-
falltransporte in der Union illegal seien.13 Angaben der Kommission zufolge 
lebten 2012 20 % bis 50 % der EU-Bevölkerung in Regionen, in denen die 
europäischen Luftqualitätsgrenzwerte überschritten werden und Gesundheits-
ausgaben oder verlorene Arbeitstage Kosten in Milliardenhöhe verursachen.14 
Um ein wirklich neues Problem handelt es sich dabei nicht. Bereits in ihrem 
8. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
aus dem Jahr 1990 musste die Kommission feststellen, dass „eine Umsetzung 
innerhalb der in den Richtlinien vorgeschriebenen Fristen im Grunde die 

9  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (115); Hedemann-Robinson, Enforce-
ment of European Union Environmental Law, 2. Edition 2015, S. 44.

10  EUA, Die Umwelt in Europa: Zustand und Ausblick 2015: Synthesebericht, 
2015, S. 15, abrufbar unter: https://www.eea.europa.eu/soer/2015/synthesis/die-um 
welt-in-europa-zustand (Stand: 14.2.2023).

11  Everling, in: Depenheuer/Heintzen u. a., FS Isensee, 2007, S. 775.
12  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (116).
13  Hedemann-Robinson, EEELRev 2015, 115 (116).
14  KOM, Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Konkretere Vor-
teile aus den Umweltmaßnahmen der EU: Schaffung von Vertrauen durch mehr Infor-
mation und größere Reaktionsbereitschaft der Behörde, 7.3.2012, KOM(2012) 95 fi-
nal, S. 3.
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Ausnahme ist“.15 1993 konstatierte Lübbe-Wolff, dass Vollzugsdefizite im 
Umweltrecht zu einem „Kernproblem avanciert“ seien.16 In der Literatur 
wurde in diesem Zusammenhang sogar vom „dunkle[n] Kapitel des Voll
zugs“17 als „Schattenseite der Bilanz zur Verwirklichung des Binnenmarktes“18 
gesprochen. 

Mit der Identifikation des wirksamen Vollzugs europäischer Umweltbe-
stimmungen als neuralgischen Punkt für die Erreichung der supranationalen 
Umweltziele gewann auch die Frage nach der Sicherstellung ihrer Umset-
zung und Anwendung durch staatliche Vollzugsakteure an Bedeutung. Zwar 
wurde zutreffend erkannt, dass auch eine Rechtsordnung, die auf dem Willen 
der Rechtsunterworfenen beruht, ohne Sanktionen nicht überlebensfähig 
sei.19 Dennoch begegneten die Mitgliedstaaten dem Ausbau europäischer 
Überwachungs- und Durchsetzungskompetenzen und dem damit verbunde-
nen Eingriff in den Kern ihrer Souveränität mit Ablehnung,20 so dass etwa 
die Einrichtung eines supranationalen Umweltinspektorats scheiterte.21 Da 
auf staatlicher Ebene starke politische Kräfte wirken, die Gemeinschaftsinte-
ressen in den Hintergrund zu drängen drohen, lag jedoch auf der Hand, dass 
die Kontrolle der Einhaltung unionsrechtlicher Umweltvorgaben nicht allein 
den Mitgliedstaaten überlassen werden konnte. Nicht nur bestünde die Ge-
fahr, dass europäische Interessen nationalen Interessen untergeordnet werden 
könnten, auch Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedstaaten wären 
vorprogrammiert. Mitgliedstaaten würden die Erfüllung unionsrechtlicher 
Verpflichtungen möglicherweise vom Verhalten anderer Mitgliedstaaten ab-
hängig machen, so dass letzten Endes sogar der Konsens, auf dem die EU 
selbst beruht ins Wanken geriete.22 Art. 17 I 2, 19 I 2 EUV, die den Unions-
organen die Aufgabe zuweisen, für die Durchführung des EU-Rechts aus 

15  KOM, Achter Jahresbericht an das Europäische Parlament über die Kontrolle 
der Anwendung des Gemeinschaftsrechts  – 1990, 16.10.1991, KOM(91) 321 final, 
S. 283.

16  Lübbe-Wolff, NuR 1993, 217 (217).
17  Pernice, NVwZ 1990, 414 (423); Wegener, ZUR 2009, 459 (463).
18  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Auflage 2022, Art. 192 AEUV 

Rn. 38; Wegener, in: Terhechte, Verwaltungsrecht in der EU, 2. Auflage 2022, § 36 
Rn. 77.

19  van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts, 1996, S. 11; Thiele, EuR 2008, 320 (320).

20  Everling, in: Depenheuer/Heintzen u. a., FS Isensee, 2007, S. 774; Martens, JEI 
2008, 635 (640). 

21  Vgl. dazu: von Borries, in: Ipsen/Stüer, FS Rengeling, 2008, S. 502; Hedemann-
Robinson, Enforcement of European Union Environmental Law, 2. Edition 2015, 
S. 73; Scherer/Heselhaus, in: Dauses/Ludwigs, Hdb. des EU-Wirtschaftsrechts, 53. EL 
2021, O. Rn. 204.

22  Everling, in: Depenheuer/Heintzen u. a., FS Isensee, 2007, S. 775.




